
46 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

20. 3. 1963 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 196.3, setzlichen Schulerhaltern; die Errichtung, Erhal
tung und Auflassung der öffentlichen Schüler
heime kommt den gesetzlichen Heimerhaltern zu. 

mit dem das Pflichtschulerhaltungs-Grund
satzgesetz abgeändert wird (Pflic,htschulerhal

tungs-Grundsatzgesetz':N ovelle 1963). 

Der N ationaIrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

(3) Als gesetzliche Schulerhalter der öffentlichen 
Pflichtschulen und gesetzliche Heimerhalter der 

. öffentlichen Schülerheime sind das Land, die Ge
. meinden oder Gemeindevel'bände zu bestim
men." 

Der Abschnitt I des Pflichtschulerhaltungs
Grundsatzgesetzes, BGBL Nr. 163/1955, wird 
abgeändert wie folgt: 

1. Die Einleitung des Abschnittes I hat zu 
lauten: 

"Für die Gesetzgebung der Länder auf dem 
Gebiete der Errichtung, Erhaltung, Auflassung 
und Sprengel der öffentlichen Pflichtschulen und 
der öffentlichen Schüler heime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen 
bestimmt sind, werden foLgende Grundsätze auf-
gestellt:" . 

2. § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. (1) öffentliche Pflichtschulen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind die vom gesetzlichen 
Schulerhalter errichteten und erhaltenen Volks-, 
Ijaupt-und Sonderschulen, polytechnischen 
Lehrgänge sowie gewerblichen; kaufmännis·chen 
und hauswirtschaftlichen Berufsschulen; öffent
liche Schülerheime im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die vom gesetzlichen Heimerhalter errichte
ten und erhaltenen Schülerheime, die ausschließ
lich oder vorwiegend für Schüler von Pflicht
schulen bestimmt sind;' nicht darunter fallen 
öffentliche übunigsschUlen und. öffentliche' 
übungsschülerheime, die einer öffentlichen 
Schule zum Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener 
Übungen eingegliedert sind, sowie öffentliche 
Schülerheime, die ausschlitßlich oder vorwiegend 
für Schüler solcher üoungsschulen bestimmt sind, 
ferner das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in 
Wien, das Bundes-Taubstummeninstitut in Wien 
und die Bundes-Berufsschule für Uhr'macher in 
Karlstein in Niederösterreich. 

(2) Die Errichtung, Erhaltung und Auflassung 
der öffentlichen Pflichtschulen obliegt den ge-

3. Im § 4 haben die Worte "für entwicklungs
geschädigte Kinder" zu entfallen. 

4. Nach § 4 ist folgender § 4 a einzufügen: 

,,§ 4 a. öffentliche polytechnische Lehrgänge 
haben unter Bedachtnahme auf eine für die 
Schulführung erforderliche Mindestschülerzahl 
in solcher Zahl und an solchen Orten zu be
stehen, daß alle schulpflichtigen Kinder im 
neunten Jahr ihrer allgemeinen Schulpflicht, so
weit sie diese nicht anderweitig erfüllen, bei 
einem ihnen zumutbaren Schulweg den poly
technischen Lehrgang besuchen können. öffent
liche polytechnische Lehrgänge können sowohl 
als selbständige Schulen als auch im organisatori
schen Zusammenhang mit öffentlichen Volks-, 
Haupt- oder Sonderschulen sowie öffentlichen 
gewerblichen, kaufmännischen oder hauswirt
schaftlichen Berufsschulen bestehen." 

5. § 5 hat zu lauten: 

,,§ 5. (1) öffentliche fachliche gewerbliche und 
kaufmännisch·e Berufsschulen haben unter Be
dachtnahme auf eine für die Schulführung er
forderliche Mindestschülerzahl in solcher Zahl 
und an solchen Orten zu bestehen, daß nach 
Möglichkeit alle der gewerblichen oder kauf
männischen Berufsschulpflicht unterliegenden 
Personen eine ihrer Berufsrichtung entsprechende 
fachliche Berufsschule bei einem ihnen zumut
baren Schulweg besuchen können. 

(2) Nach Maßgabe des Bedarfes haben öffent
liche fachliche Berufsschul~~ (Abs. 1) entweder 
als ganzjährige Berufsschulen oder, erforder
lichenfalls unter Angliederung eines Schüler
heimes (§ 6), als lehrgangsmäßige Berufsschulen 
oder als saisonmäßige Berufsschulen zu bestehen. 
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(3) Wellin die Voraussetzungen für das Be
stehen einer öffentlichen fachlichen Berufsschule 
(Abs. 1 und 2) nicht gegeben sind, können 
unter Bedachtnahme auf eine für die Schulfüh
rung erforderliche Mindestschülerzahl fachliche 
Berufsschulklassen für bestimmte Berufsrichtun
gen oder für Gruppen verwandter Berufsrichtun
gen einer anderen öffentlich·en fachlichen Berufs
schule oder einer öffentlichen allgemeinen ge
werblichen Berufsschule (Abs. 4) angeschlossen 
werden. 

(4) Offentlich·e allgemeine gewerbliche Berufs
schulen haben unter Bedachtnahme auf eine für 
die Schulführung erforderliche Mindestschüler
zahl in solcher Zahl und an solchen Orten zu be
stehen, daß alle der gewerblichen oder kauf
männischen Berufsschulpflichtunterliegenden 
Personen, denen der Besuch einer fachlichen Be
rufsschule (Abs. 1 und 2) oder einer fachlichen 
Berufsschulklasse (Abs. 3) nicht möglich ist, eine 
allgemeine gewerbliche Berufsschule bei einem 
ihnen zumurbaren Schulweg besuchen können. 

(5) Wenn die Voraussetzungen für das Be
stehen einer öffentlichen allgemeinen gewerb
lichen Berufsschule nicht gegeben sind, können 
unter Bedachtnahme auf eine -für die Schulfüh
rung erforderliche Mindestschülerzahl allgemeine 
gewerbliche Berufsschulklassen einer öffentlichen 
fachlichen Berufss·chule (Abs. 1 und 2) angeschlos
sen werden." 

6. Der bisherige § 5 Abs. 5 erhält die Be
zeichnung ,,§ 5 a". 

7. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) affentliche Schülerheime, die aus
schließlich oder vorwiegend für Schüler von 
Pflichtschulen bestimmt sind,können entweder 
selbständig oder im organisatorischen Zusam
menhang mit einer öffentlichen Pflichtschule be
stehen. 

(2) Die Bestimmungen des § 7 Abs. 1, 2 und 4 
sowie der §§ 8, 10, 11 Abs. 3 und des § 12 finden 
auf solche Schülerheime sinngemäß mit der Maß
gabe Anwendung, daß unter Erhaltung eines 
Schülerheimes auch die Beistellung der erforder
lichen Erzieher zu verstehen ist." 

8~ Dem § 7 Abs. 2 ist' folgender Satz anzu-
fügen: . 

"AIs staatliche Symbole sind zumindest in 
jedem Klassenraum das Bundeswappen und in 
jeder Schule ein Bild des Bundespräsidenten an
zubringen. " 

schulen, haben nach' Tunlichkeit mit einem 
Turn- und Spielplatz und - vor allem die 
Hauptschulen '- mit einem Turnsaal, ferner nach 
Bedarf mit einer schulküche, einer Schulwerk
stätte und einem Schulgarten, die polytechnischen 
Lehrgänge sowie die gewerblichen, kaufmänni
schen und hauswirtschaftlichenBerufsschulen mit 
den für den praktischen Unterricht erforderlichen 

'Lehrwerkstätten und Unterrichts,räumen ausge-
stattet .zu sein." 

10. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Im übrigen kann die Landesgesetzgebung 
Einrichtungen zur Unterstützung der gesetzlichen 
Schulerhalter hinsichtlich ihrer Schulbaulasten 
vorsehen und zur Dotierung dieser Einrichtun
gen auch Beiträge des Landes, der Gemeinden 
und von Gemeindeverbänden festsetzen.'" 

11. Dem § 10 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Beistellung der erforderlichen Lehrer 
obliegt dem Land." 

12. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Errichtung und Auflassul1ig einer 
öffentlichen Pflichtschule bedarf der Bewilligung 
der Landesregierung nach Anhörung des Landes
schulrates. 

(2) Die Landesregierung kann nach Anhörung 
des Landesschulrates die Auflassung einer öffent
lichen Pflichtschule von Amts wegen anordnen, 
wenn die Voraussetzungen für deren Bestand 
nicht mehr gegeben sind. . 

(3) Die Erhaltung d~r öffentlichen Pflicht
schulen unterliegt der Aufsicht der nach dem 
Ausführungsgesetzzuständigen Behör:qe unter 
Mitwirkung des Landes- oder Bezirksschulrates. " 

13. Im § 12 Abs. 1, 2 und 4 sowie im § 13 
Abs. 5 hat es statt ;,unter Mitwirkung der 
Landes- oder Bezirksschulbehörde" jeweils "unter 
Mitwirkung des Landes- oder Bezirksschulrates", 
im § 12 Abs. 5 statt "unter Mitwirkung der 
Landesschulbehörde" jeweils "unter Mitwirkung 
des Landesschulrates" zu lauten. 

14; Im § 13 Abs. 3 sind nach dem Wort 
"Volksschulen" die Worte "und der polytechni
schen Lehrgänge" einzufügen. 

15. Im § 13 Abs. 7 hat der zweite Satz zu 
lauten: 

9. § 7 Abs. 3 hat zu lauten: "Bei Pe;sonen, die der gewerblichen oder kauf
,,(3) Die Schulen, insbesondere die Volks-, männischen B erufsschul pflicht unterliegen, ist 

Haupt- und Sonderschulen, die polytechnischen statt des Wohnortes der Betriebsstandort maß
-Lehrgänge sowie die lehrgangsmäßigen Berufs-. gebend." 
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16. Dem § 13 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Den Schulpflichtigen sind jene Personen 
gleichzuhalten, die nach den' die SGhulpflicht 
regelnden Vorschriften zum, freiwilligen Besuch 
einer Pflichtschule berechtigt sind." 

17. § 14 Abs. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,(2) Für die in einem öffentlichen Schülerheim 
(§ 6) untergebrachten Schüler darf ein für das 
Schülerheim allgemein und höchstens kosten
deckend festzusetzender Beitrag für Unterbrin
gung, Verpflegung und Betreuung eingehoben 
wer'den. 

(3) An Berufsschulen können Lern- und Arbeits
mittelbeiträge eingehoben werden." 

Artikel m. 
(1) Die Bestimmungen des § 2 b des Religions

unterrichtsgesetz~s, BGBL Nr. 1 ~0/1949, in der 
Fassung der Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 
1962, BGBL Nr. 243, bleiben unberührt. 

(2) Die Bestimmung des Artikels :I Ziffer 11 
dieses Bundesgesetzes gilt nicht als eine ander
weitige Regelung im Sinne des Artikels IV Abs. 1 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, 
BGBL Nr. 215. 

Artikel IV. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt gegenüber den 
Ländern für die Ausführungsgesetzgebung nach 
Ablauf des Tages der Kundmachung, im übrigen 
in jedem Bundesland gleichzeitig mit dem in dem 

Artikel 11. betre"ffenden Bundesland erlassenen Ausführungs-
Im Abschnitt IV des Pflichtschulerhaltungs- gesetz in Kraft. 

Grundsatzgesetzes vom 13. Juli 1955, BGB!. (2) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer 
Nr.,163, hat § 21 Abs. 1 zu lauten: sind binnen sechs Monaten, vom Tage der Kund-

,,§ 21. (1) Mit der Wahrnehmung der dem machung dieses Bundesgesetzes an gerechnet, zu 
Bund gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Ver- erlassen. 
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zuste- (3) (Grundsatzbestimmung) Die dem § 4 a 
henden Rechte auf dem durch dieses 'Bundes- entsprechenden Bestimmungen der Ausführungs
gesetz geregelten Gebiet ist das Bundesministe- gesetze sind mit 1. September 1966 in Kraft zu 
rium für Unterricht betraut." setzen. 

Erläuternde' Bemerkungen 

Die Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung 
und Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen 
fanden noch vor dem Schulgesetzwerk des 
Jahres 1962 als Teillösung der zwischen 1945 und 
1962 stattgefundenen Bemühungen um die Er
neuerung des österreichischen Schulrechtes eine 
gesetzliche Regelung. Der Wirkungsbereich des 
Bundes und der Länder wurde durch das Schul
erhaltungs-Kompetenzgesetz, BGBL Nr. 162/1955, 
festgelegt, wonach im wesentlichen dem Bund 
die Grundsatzgesetzgeburig, den Ländern die 
Ausführung'sgesetzgebung und die Vollziehung 
in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhal
tung und 'Auflassung der öff-entlichen' Pflicht
schulen zukam. 

Auf der Grundlage diese's Verfassungsgesetzes 
wurden das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz
gesetz, BGBL Nr.' 163/1955, und in der Folgezeit 
in allen Bundesländern die erforderlichen Aus
führungsgesetze erlassen. 

Die durch 'das genannte Bundesverfassungs
gesetz geschaffene KompetenzIage ist bei der 
Neufassung des Artikels 14 B.-VG. durch das 
Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, 

BGB!. Nr. 215, im wesentlichen beibehalten 
worden. Das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz
gesetz, BGBL Nr. 163/1955, bedarf allerdings 
einerseits wegen der Einführung des' polytech
nischen Lehrganges für die Absolvierung des 
9. Jahres der Schulpflicht, anderseits zum Zwecke 
der Angleichung an die durch das oben 
genannte Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 
1962 erfolgten geringfügigen Änderungen und 
an die Terminologie der am 25. Juli 1962 be
schlossenen Schulgesetze (Schulaufsi.chtsgesetz, 
BGBL Nr. 240/1962, Schulpflichtgesetz, BGB!. 
N r. 241/1962, Schulorganisationsgesetz, BGBL 
Nr. 24211962) einer Novellierung, die durch die 
im Entwurf vorliegende Pflichtschulerhaltungs
Grundsatzgesetz-Novelle 1963 erfolgen soll. 

Der Entwurf der Pflichtschulerhaltungs-Grund
satzges'etz-Novelle 1963 gliedert sich in drei 
Artikel. " 

Artikel I enthält den NoveUentext zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Ab
schnittes I des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz-
gesetzes, BGBL Nr. 163/1955; , 
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Artikel II enthält den Novellentext zu den 
als unmittelbares' Bundesrecht anzuwendenden 
Vorschriften des Abschnittes IV des Pflichtschul
erhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl. Nr. 163/ 
1955; . . , 

Artikel III enthält' Bestimmungen über die 
Weiter geltung bestimmter anderer Vorschriften; 

Artikel IV enthält die Bestimmungen über das 
Inkrafttreten 'der Pflichtschulerhaltungs-Grun'd
satzgesetz-Novelle 1963. 

Errichtung öffentlicher Pflichtschulen und dem 
"Zukommen" der Errichtung öffentlicher 
Schülerheime unterschieden. Darüber hinaus ist 
auf die Bestimmungen des § 6 in der Fassung 
des vorliegenden Entwurfes zu verweisen, wo
nach öffentliche Schülerheime "bestehen k ö n
ne n", während nach den Bestimmungen der 
§§ 2 bis 5 öffentliche pflichtschulen "zu bestehen 
hab e n". 

Im einzelnen wir.d zu den Bestimmungen des Zu Punkt 3: 
Entwurfes bemerkt: 

Zu Artikel I: 

Zu Punkt 1: 

Die Ablösung des Schulerhaltungs-Kompetenz
gesetzes, BGBl. Nr. 162/1955, "die bezüglich der 
ö:flientlichen Pflichtschulen und Pflichtschüler
Heime insbesondere durch die Bestimmungen dt!s 
Artikels 14 Abs. 3 lit. bund c sowie Abs. 5 lit. a 
und b B.-V G . erfolgt ist, erfordert eine textliche 
Änderung der Einleitung des Abschnittes I des 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsaqgesetzes. 

Zu Punkt 2: 

Während nach der Terminologie des Schul
erhaltungs-KompetJenzgesetzes, BGBl. Nr .. 162/ 
1955, der Begriff "Pflichtschulen" die den mitt
leren Lehranstalten des Bundes eingegliederten 
Übungsschulen n\cht mitumfa:ßt hat (vergleiche 
§ 5 Abs. 2 leg. cit.), fallen sie nach den nunmehr 
geltenden Vorschriften des Artikels 14 B.-VG .. 
sowie nach den Bestimmungen des Schulorgani
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, an sich eben
falls unter diesen Begriff. Daher ist es aus ver
fassungsrechtlichen Gründen notwendig, den Be
griff der "öffentlichen Pflichtschule" i~ Sinne des 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes soweit 
einzuschränken, als es die Kompetenzlage nach 
den Bestimmungen des Artikels 14 Abs. 3 B.-VG. 
einerseits und des Artikels 14 Abs. 5 B.-VG. b!~
ziehungsweise Artikels III Abs. 1 des Bundesver
fassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBI. 
Nr. 215, anderseits erfordert. Das gleiche gilt 
für öffentliche Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen 
bestimmt sind. 

Abs. 2 entspricht de~ bisherigen § 1 Abs. 1. 

Im Hinblick auf die nunmehr vorliegende ein
gehende Normierung der verschiedenen Formen 
der Sonderschule (Sonderschulklassen) durch das 
Schulorganisationsgesetz, BGBl. NI. 242/1962, 
erscheint es geboten, die nach der neuen Ter
minol'ogie nicht mehr voll zutreffende Beifügung 
"für entwicklungsgeschädigte Kinder" zu 
streichen. 

Zu Punkt 4: 

Gemäß § 5 Abs. 1 lit. c des Schulpflichtgesetzes, 
BGBI. Nr. 24111962, ist die allgemeine Schul
pflicht im 9. Schuljahr in der Regel durch den 
Besuch des polytechnischen Lehrganges zu er
füllen. Es handelt sich dabei um eine durch das 
Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, 
neu eingeführte Schulart (vergleiche §§ 28 bis 33 
leg. cit.), 4ie die Aufgabe hat, im 9. Jahr der 
aHgemeinen Schulpflicht jenen Schülern, die 
weder eine mittlere oder höhere Schule (ein
schließlich der land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschulen und der höheren land- und forst
wirtschaftlichen Lehran!>talten) besuchen, noch in 
der Volks-, Haupt- oder Sonderschule verblieben 
sind, die allgemeine Grundbildung im Hinblick 
auf das praktische Leben und die künftige 
Berufswelt zu festigen und bei Mädchen insbeson
de~e auch die hauswirtschaftliehe Ausbildung zu 
fördern. Jene Schüler, deren Berufsentscheidung 
noch nicht festgelegt ist, sollen durch eine ent-' 
sprechende Berufsorientierung auf die Berufsent
scheidung vorbereitet werden. 

Die zitierten Bestimmungen des Schulpflicht
gesetzes und des Schulorganisationsgesetzes 
machen· eine entsprechende Ergänzung des 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes hinsicht
lich der Errichtung und Erhaltung der öffentlichen 
polytechnischen L'ehrgänge erforderlich, was 
durch die Einfügung äes vorgesehenen § 4 a 
erfolgen soll. 

Die Anfügung eines neuen Abs. 3, der dem bis
herigen § 1 Abs. 2 entspricht, berücksichtigt die 
Bestimmungen des' Artikels 14 Abs. 6 B.-VG. 
hinsichtlich des gesetzlichen Schtilerhalters. 

Die Tatsache, ,daß im Hinblick auf die Bestim- "Im Artikel IV Abs. 3 des vorliegenden Novel~ , 
mungen des Artikels' 14 Abs. 6 B.-VG. der Aus- lenentwurfes ist vorgesehen, daß die dem § 4 a 
druck "ges~tzlich~r Heimerhalter" verwendet entsprechenden Bestimmungen der Ausführungs
wird, bedeu~et nicht, daß eine allgemeine gesetz- gesetze der Länder erst mit 1. September 1966 
liche Verpfli:chtung zur Errichtung und Erhaltung in Kraft zu setzen sind, weil auch die Verlängerung 
öffentlicher Schülerheime besteht. Aus diesem I der Schulpflicht von 8 auf 9 Jahre nach den 
Grunde wird auch in der Entwurfsbestimmung I Bestimmungen des Schulpflichtgesetzes erst mit 
des § 1 Abs. 2 zwischen dem "Obliegen" der 1. September 1966 in Kraft tritt. 
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Zu Punkt 5: 

.. Die vorgesehene Neufassung des § 5 Abs. 1, 
2 und 4 dient lediglich der terminologischen 
Angleichung an d~e Bestimmungen des Schul
pflichtgesetzes und des Schulorganisationsgesetzes. 

Die Neufassung des § 5 Abs. 3 sowie die Ein
fügung eines neuen Abs. 5 haben sich aus der' 
Praxis als zweckmäßig erwiesen, da sich die Not
wendigkeit gezeigt hat, daß einerseits fachliche 
Berufsschulklas~en für bestimmte Berufsrichtun
gen oder für Gruppen verwandter Berufsrich
tungen auch fachlichen Berufsschulen für andere 
Berufsrichtungen und anderseits allgemeine ge
werbliche Berufsschulklassen . einer öffentlichen 
fachlichen Berufsschule ang,eschlossen werden 
können. 

Zu Punkt 6; 

Die bisherige Bestimmung des § 5 Abs. 5, die 
das Bestehen von hauswirtschaftlichen Berufs
sd1Ulen in jenen Ländern regelt, in denen eine 
Pflicht zum Besuch einer hauswirtschaftlichen 
Berufsschule besteht, wird nunmehr als eigener 
Paragraph in unveränderter Form eingefügt, da 
es sich bei diesen Schulen nach den Bestimmungen 
des Schulorganisationsgesetzes (§ 129) nicht um 
eine Form der gewerblichen oder kaufmännischen. 
Berufsschule, die im § 5 behandelt ist, handelt, 
sondern um eine selbständige Schulart. 

Zu Punkt 7: 

Die durch die Neufassung des Artikels 14 
B.-VG. erfolgte Klärung der verfassungsrecht
lichen Kompetenzverteilung hi.nsichtlich des Er
ziehungswesens in den. Angelegenheiten der 
'Schüler heime, wozu auch die Errichtung, Erhal
tung und Auflassung der öffentlichen Schüler
heime, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind, gehört 
(Artikel 14 Abs. 3 lit. c B.~VG.), macht eine 
eingehendere B,ehandlung dieser Angelegenheiten 
im Rahmen des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz
gesetzes notwendig. Wesentliche materielle Ände
rungen ergeben sich jedoch hiedurch nicht. Wie 
bereits zu Punkt 2 ausgeführt, ist keine allge
meine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung 
und Erhaltung öffentlicher Schülerheime vorge
sehen. 

Zu bemerken ist insbesondere, daß durch diese 
Bcstimm:ungen die privaten Schülerheime, also 
jene Schülerheime, die nicht vom gesetzIichen 

Unter BeisteUung der erforderlid1en' Erzieher 
ist die Vorsorge für das entsprechende Erzie
hungspersonal zu verstehen, wobei es gleich
gültig ist, ob die bestellten Erzieher haupt
beruflich oder nebenberuflich als Erzieher tätig 
sind und ob die Besoldung der Erzieher durch 
den. gesetzlichen Heimerhalter selbst od~r durch 
eine andere Person erfolgt. 

Im übrigen sind unter Schülerheimen alle jene 
Einrichtungen zu verstehen, die der im § 10 des 
Privatschulgesetzes gegebenen Definition, ent
sprechen. Der Begriff "Schülerheim" in diesem, 
Sinne umfaßt, anders als bisher, sowohl Heime, I 

in denen die Schüler übernachten, als auch Tages
schülerheime. Nicht dazu gehören die Horte, 
hinsichtlich deren die Gesetzgebung und Vollzie
hung ausschließlich den Ländern zukommt (Ar
tikel 14 Abs. 4 lit. b B.-VG.). 

Zu Punkt 8: 

Durch die Anfügung eines Satzes im § 7 Abs. 2 
des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes wird 
verbindlich vorgesehen, daß in den Klassen
räumen beziehungsweise Schulen als staatliche 
Symbole das Bundeswappen und das Bild des 
Bundespräsidenten anzubringen sind. Dabei wird 
,es d~r Ausführungsgesetzgebung der Länder 
überlassen, die Anbringung weiterer staatlicher 
Symbole (zum Beispiel Landeswappen) in den 
Schulen beziehungsweise Klassen vorzusehen. 
Damit wird auch dem im Bericht des Unterrichts.! 
ausschusses über die Regierungsvorlage der 
Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 1962 (Nr. 786 
der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates IX. GP.) zu Ziffer 6 
ausgesprochenen Wunsch Rechnung getragen. 

Durd1 ,die Bestimmungen des Artikels III 
Abs. 1 des vorliegenden Entwurfes wird klar
gestellt, daß durch die Anfügung dieses Satzes 
dem § 2 b des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBL 
Nr. 190/194.9, in der Fassung der Religions
unterrichtsgesetz-No~elle 1962, BGBI. Nr. 243, 
nicht derogiert wird. 

Zu Punkt 9: 

Die Neufassung des § 7 Abs. 3 ,berücksichtigt 
die Einführung der polytechnischen Lehrgänge' 
und die pädagogische Notwendigkeit, lehrgangs
mäßige BerufssChulen nach Tunlichkeit mit einem 
Turn- und Spidplatz auszustatten. Dies wird 
insbesondere dort in Frage kommen, wo der 
Schule ein Schülerheim angeschlossen ist. 

Heimerhalter (vergleiche die Erläuternden Be- Zu Punkt 10: 
merkungen zu Punkt 1 dieses Entwurfes) errich-
tet und erhalten werden, nicht berührt werden. Die Tat~ache, daß im § 8 Abs . .3 des Pflicht
Ftlr private Schülerheime gelten nicht die schulerhaltungs-Grundsatzgesetzes bisher nicht 
Bestimmungen des Pflichtschulerhaltungs-Grund- näher festgesetzt war, welche Personen zur 
satzgesetzes und der dazu ergehenden Ausfüh- Leistung von Beiträgen zu den von der Landes
rungsgesetze der Länder, sondern jene des § 10 I gesetzg,ebung vorgesehenen "Einrichtungen zur 
des Privatschulgesetzes, BGBL Nr. 244/1962. . Unterstützung der gesetzlichen' Schulerhalter 
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hinsichtlich ihrer Schulbaulasten" herangezogen 
werden können, hat zu Unklarheiten geführt. 
Aus diesem Grunde wird durch die nunmehr vor
gesehene Formulierung ausdrücklich bestimmt, 
daß nur Beiträge des Landes, der Gemeinden und 
von Gemeindeverbänden vorgesehen werden 
'können. 

Zu Punkt 11: 

, Die bisherige Fassung des § 10 des Pflicht
schu1~rhaltungs-Grundsatzgesetzes ging davon 
aus, daß unter Schulerhaltung im Sinne des 
Schulerhaltungs-Kompetenzgesetzes, . BGBl. 
Nr. 162/1955, und im Sinne des Pflichtschul
erhaltungs-Grundsatzgesetzes nur die Aufbrin
gung des Sachaufwandes sowie des Personal auf
wand es für die Hilfskräfte zu verstehen sei. 

Demgegenüber ist den Erläuternden Bemer
kungen zu der Regierungsvorlage eines Schul
organisationsgesetzes (Nr. 733 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rates IX. GP.) zu § 13 zu entnehmen, daß durch 
die Neufassllng des Artikels 14 B.-VG. durch das 
Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, 
BGBl.' Nr. 215, "der Begriff der SchulerhaItung 
weiter gefaßt wird, als dies durch das bisher 
geltende Schulerhaltungs-Kompetenzgesetz der 
Fall war und nunmehr auch die Vorsorge für 
das notwendige Lehrpersonal einschließt". . 

Im Hi,nblick auf diesen umfassenderen Begriff 
der Schul erhaltung ersch:eint es notwendig, im 
Rahmen des . Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz
gesetzes auch Bestimmungen darüber vorzu
sehen, wer als gesetzlicher Schulerhalter hinsicht
lich der Beistellung des Lehrpersonals anzusehen 
ist. Da die Lehrer an den öffentlichen Pflicht
schi.üen (im Sinne der Begriffsbestimmung des 
Punktes 1 dieses Entwurfes) Landeslehrer sind, 
kann die Verpflichtung zur Beistellung des not-

. wendigen Lehrerpersonals nur die Länder treffen, 
während die' sonstigen Angelegenheiten der 
Schulerhaltung von der Landesausführungs
gesetzgebung aurh den Gemeinden oder Gemein
deverbänden als gesetzlichen Schulerhaltern über
tragen werden' können und tatsächlich übertra
gen worden sind. Die Zahl der erforderlichen 
Lehrer ergibt sich aus den Schulorganisations
vorschriften im Zusammenhalt mit den dienst
rechtlichen Vorschriften, ins\Jesondere über die 
Lehrverpflichtung der Pflichtschullehrer. 

Durch die Bestimmung des Artikels III Abs. 2 
des vorliegenden Entwurfes wird klargestellt, 
daß' durch die Anfügung dieses Satzes keine 

Zu Punkt 12: 

An Stelle der bisherigen Fassung des § 11 
Abs. 1, wonach die Landesregierung vor der Be
wiJligung der Errichtung und Auflassung einer 
öffentlichen Pflichtschule der Landesschulbehörde 
"Geleg,enheit zur Stellungnahme" zu geben hat, 
soll dem Landesschulrat nun das etwas stärkere 
Recht der "Anhörung" eingeräumt werden. 

Nach den bisherigen Bestimmungen des Pflicht
schulerhaltungs-Grundsatzgesetzes k9nnte . die 
Landesregierung zwar die Errichtung einer 
öffentlichen Pflichtschule, ,für, welche die Voraus
setzungen nicht gegeben waren, durch Verweige-. 
rung der Bewilligung nach § 11 Abs. 1 verhin
dern. Auf die Auflassungeiner solchen Schule 
hatte sie aber nur insoweit Einfluß, als sie einer- . 
seits die Bewilligung dazu verweigern konnte 
oder anderseits die Beistellung der hforder
lichen Lehrer, hinsi.chtlich deren keinerlei gesetz
liche Regelungen bestanden, unterließ. Im Hin
blick auf die nunmehr vorgesehene gesetzliche 
Verpflichtung der Länder zur Beistellung der 
erforderlichen Lehrer (vergleiche Punkt 11 des 
Entwurfes) erscheint es notwendig, der Landes
regierung die Möglichkeit zur amtswegigen Auf
lassung ei,ner öffentlichen Pflichtschule zu geben, 
wenn die Voraussetzungen für deren Bestand 
nicht mehr vorliegen. Dadurch soU verhindert 
werden, daß das Land gegen seinen 'Willen auch 
dann zur Beistellung der erforderlichen Lehrer 
veranlaßt werden könnte, wenn nach den 
Schülerzahlen und der Länge der Schulwege die 
Zusammenlegung insbesondere von Volksschulen 
finanziell undschulorganisatorisch geboten ist. 

Der bisherige Abs. 2 wird durch die Ein
fügung eines neuen Abs. 2 (vergleiche' vorher
gehenden Absatz der Erläuternden Bemerkungen) 
zum Abs. 3. 

Zu Punkt 13: 

Gemäß Artikel 81 a Abs. 2 B.-VG. ist die für 
den Bereich eines Landes, zuständige Schulbehörde 
als "Landesschulrat", die für den Bereich eines 
politischen Bezirkes zustärdige Schulbehörde als 

Bezirksschulrat" zu bezeichnen. Nach der glei
~hen Bestimmung ist unter dem Begriff "Lan
desschulrat" auch der Stadtschulrat für Wien zu 
verstehen, der allerdings außer den Aufgaben 
des Landesschulrates auch jene des Bezirksschul
rates zu besorgen hat. Zum Zwecke der über
einstimmung mit dieser Verfassung'sbestimmung 
wird der im PflichtschulerhaItungs-Grundsatz
o-esetz verwendete Ausdruck "Landesschulbehör
" de" beziehungsweise "Bezirksschulbehörde" durch 

Änderung hinsichtlich ,der durch Artikel IV des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 18.' Juli 1962, Zu Punkt 14: 
BGBL Nr. 215, vorgesehenen Tragung der Kosten 

die B'Czeichnungen"Landesschulrat" beziehungs
weise ,;Bezirksschulrat" ersetzt. 

der Besoldung der Lehrer für öffentliche Pflicht- Die vorgesehene Ergänzung des § 13 Abs. 3 
schulen (im Sinne der Begriffsbestimrrlung des i.st durch die Einführung polytechnischer Lehr-
Punktes 1 dieses Entwurfes) eintritt. I gänge erforderlich. 

. I 
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Zu Punkt 15:' 

Die vorgesehene Neufassung des § 13 Abs; 7 
zweiter Satz ist vor allem zum Zwecke der über
einstimmung des Pflichtschulerhaltungs-Grund
satzgesetzes mit den Bestimmungen des § 20 des 
Schulpflichtgesetzes, BGBl. N r. 24111962, erfor
derlich. Im übrigen gibt 'der an Stelle des bis
herigen Ausdruckes "Beschäftigungsort" nunmehr 
vorgesehene Ausdruck "Betriebsstandort" , eine 
eindeutigere Grundlage für die Ausführungs
gesetzgebung. 

Zu Punkt 16: 

Auf Grund der Bestimmungen der §§ 17, 18, 
19 und 21 Abs. 2 des Schulpflichtgesetzes, BGBl. 
Nr. 24111'962, sind bestimmte Personen unter 
den dort gen~nnten Voraussetzungen zum frei
willigen BesuCh oder Weiterbesuch der Pflicht
schule berechtigt, obwohl sie nicht oder nicht 
mehr schulpflichtig sind. Die Bestimmungen des 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes sind 
hingegen ausschließlich auf schulpflichtige Per
sonen abgestimmt, weshalb eine entsprechende 
Ergänzung erforderlich erscheint. 

Zu Artikel 11: 

Bis zum Außerkrafttreten des Schulerhaltungs
Kompetenzgesetzes, BGBL Nr. 162/1955 (das ist 
für das gesamte Schulwesen mit Ausnahme des 
land- und forstwirschaftlichen Schulwesens 'bis 
zum 18. Juli 1962)" stand dem Bund gemäß § 7 
leg. cit. das Recht zur Mängelrüge hinsichtlich 
der Landesvollziehung auf dem Gebiete der 
Schulerhaltung zu. Nunmehr kommt dem Bund 
ein gleiffiartiges Mängelrügereffit gemäß Arti
kel 14 Abs. 8 B.-VG. hinsiffitlich der gesamten 
Vollziehung der Länder ajJf dem Gebiete des 
Schulwesens (ausgenommen das land- und forst
wirtsffiaftliche Schulwesen) zu. Aus diesem 
Grunde ist eine Neufassung des § 21 Abs. 1 des 
Pflimtsm ulerhal tungs-Grundsa tzgesetzes erf order
lieh. 

Zu Artikel I1I: 

Durch Abs. 1 wird klargestellt, daß der dem 
Schulerhaltung~recht zugehörigen Bestimmung 
des § 2 b des Religionsunterrichtsgesetzes,. BGBL 
Nr. 190/1949, in der Fassung der Religionsunter
richtsgesetz-Novelle 1962, betreffend die An-, 
bringung eines Schulkreuzes, durch die. Neu-

Zu Punkt 17: I fassung des § 7 Abs. 2 (vergleiche Punkt 8 des 
Die Neufassungdes § 14 Abs. 2 des Pflicht- vorlieg,enden Entwurfes) nicht derogiert wird. 

schulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ist zum Zur KlarsteIlung, daß die vorgesehene Anfü
Zwecke der übereinstimmung dieses Gesetzes gungeines Satzes an § 10 des Pflichtschulerhal
mit den Bestimmung,en des § 5 Abs. 2 des tungs-Grundsatzgesetzes (vergleiche Punkt 11 
Schulorganisationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, des vodiegenden Entwurfes) nicht als "ander
erforderlich. weiti.ge Regelung durch Bundesgesetz" im Sinne 

Während im § .s' Abs. 2 des Schulorgänisations- des Artikels IV des Bundesverfassungsgesetzes 
gesetzes die Einhebung von Lern- und Arbeits- vom 18. Juli 1962, BGBL Nr. 215, anzusehen ist, 
mittelbeiträgen an den öffentlichen Schulen, wodurch in der Tragung der Kosten der Besol
deren ge~etzlicher Schulerhalter der Bund ist, dung der ~flichtsc:hullehrer eine 1i.nderung ein
trotz bestehender Schulgeldfreiheit zugelassen treten würde, erschien die im Abs. 2 enthaltene 
ist, wurde bei der Verfassung des vorliegenden Feststellung zweckmäßig. 
Entwurfes bewußt davon abgesehen, die Bestim
mungen des § 14 Abs. 3 auch auf die allgemein
biMenden Pflichtschulen auszudehnen, weil es 
sich hier um Schulen handelt, die für die Erfül
lung der allgemeinen Schulpflicht bestimmt sind 
(Pflichtschulen); Die Erfüllung dieser gesetzlid1en 
Pflicht soll den Eltern der schulpflichtigen Kinder 
keine Lasten aufbürden, die vermeidbar sind. 

Zur KlarsteIlung sei bemerkt, daß demgegen
über die im § 5 Abs. 2 des Schulorganisations
gesetzes ebenfalls vorgesehene Einhebung von 
Prüfungstaxen und Unfallversicherungsprämien 
keine Angelegenheit des Schulerhaltungsrechtes 
ist, weshalb die zitierte Gesetzesbestimmung als 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht auch auf 
Pflichtschulen Anwendung findet. 

Die Neufassung des Abs. 3 dient lediglich der 
. terminolog~schen Angleichung an das Schul
organisationsgesetz. 

Zu Artikel IV: 

Die Bestimmungen des Artikels IV betreffen 
das Inkrafttreten .der Pfliffitsmulerhaltungs
Grundsatzgesetz-Novelle 1963. 

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Ver
längerung der Sffiulpflicht von 8 auf 9, Jahr.e 
gemäß § 30 Abs. 2 des SchulpflimtgesetZes, BGBl. 
Nr. 241/1962, erst ab 1. September 1966 wirksam, 
wird, ist vorgesehen, daß die dem § 4 ader 
Novel1e entspremenden Ausführungsgesetze der 
Länder mit 1. September 1966 in Kraft zu setzen 
sind. Somit werden im Smuljahr 1966/67 erst-, 
mals polytemnische Lehrgänge zu bestehen 
haben, da in diesem Smuljahr diejenigen Smüler, 
die im unmittelbar vorangegangenen Smuljahr 
(1%?/66) das 8. Jahr ihrer .Smulpfliffit vollenden, 
ein 9. Sffiulpflichtjahr zu. absolvieren haben 
werden. 

46 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




